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Islandpferdefreunde Hildesheimer Wald e.V. 

 
Jugendordnung 

 
 
  

§ 1 
Name und Mitgliedschaft 

 

1. Die Einrichtung einer eigenständigen Jugendorganisation wurde durch Satzungs-
änderung von der Mitgliederversammlung der Islandpferdefreunde Hildesheimer 
Wald e.V. am (Datum) beschlossen. 

 
2. Die jugendlichen Mitglieder des Vereins Islandpferdefreunde Hildesheimer Wald 

e.V. bilden die Islandpferdefreunde-Jugend Hildesheimer Wald. 
 

Zur Islandpferdefreunde-Jugend Hildesheimer Wald gehören alle Kinder, Jugend-

lichen, Junioren und jungen Erwachsenen bis zum vollendeten 25. Lebensjahr. 
 
 

§ 2 
Zweck und Aufgaben 

 

1. Die Islandpferdefreunde-Jugend Hildesheimer Wald führt und verwaltet sich 
selbstständig und entscheidet über die ihr zufließenden finanziellen Mittel gemäß 
den Vorschriften der Vereinssatzung und dieser Jugendordnung.  

 
Sie ist religiös und politisch neutral unter Beachtung der Grundsätze des freiheit-
lichen, demokratischen und sozialen Rechtsstaates. 

 
2. Aufgaben der Islandpferdefreunde-Jugend Hildesheimer Wald sind: 

a. die Förderung des Reitens auf Islandpferden als Jugendsport sowie in Form 

von verschiedensten Freizeitaktivitäten mit dem Partner Islandpferd, wie ge-
meinsamen Ritten, Reiterspielen und sonstigen Jugendveranstaltungen unter 
Beachtung und Vertiefung der Tier- und Naturliebe, 

b. altersgerechte Heranführung an den Partner Pferd und Vermittlung von 
Kenntnissen über seine artgerechte Haltung, 

c. die Ausbildung von Pferd und Reiter, 

d. die Förderung der Entwicklung junger Menschen, insbesondere der Eigeninitia-
tive, Mitbestimmung und Verantwortung 

e. die Interessenvertretung gegenüber und Zusammenarbeit mit der Sportju-

gend im Landessportbund, dessen angegliederten Organisationen und anderen 
Trägern der Jugendhilfe, 

f. die Kontaktpflege mit Jugendlichen von Vereinen im In- und Ausland. 
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§ 3 
Organe 

 

1. Organe der Islandpferdefreunde-Jugend Hildesheimer Wald sind 
a. die Jugendvollversammlung, 
b. die Jugendvertretung. 

 
 

§ 4 

Die Jugendvollversammlung 
 

1. Die Jugendvollversammlung ist das höchste Organ der Islandpferdefreunde-
Jugend Hildesheimer Wald. Sie besteht aus allen jugendlichen Vereinsmitgliedern 
bis zum vollendeten 25. Lebensjahr. Der Vorstand der Islandpferdefreunde Hil-

desheimer Wald e.V., mindestens aber der geschäftsführende Vorstand und der 
Jugendwart sollten mit beratender Funktion an der Vollversammlung teilnehmen. 
 

2. Stimmberechtigt sind alle Mitglieder der Vereinsjugend ab dem Kalenderjahr, in 
dem sie das 7. Lebensjahr vollenden. Stimmrechtsübertragung ist ausgeschlos-
sen. 

 
3. Die ordentliche Jugendvollversammlung findet einmal im Jahr statt, und zwar 

jeweils im vierten Quartal. Sie wird vom Jugendvertreter einberufen, ersatzweise 

von einem stellvertretenden Jugendvertreter oder dem Vorsitzenden des Haupt-
vereins Islandpferdefreunde Hildesheimer Wald e.V. Die Einladung erfolgt schrift-
lich unter Bekanntgabe der Tagesordnung; einzuladen sind alle stimmberechtig-

ten und nicht stimmberechtigten Jugendmitglieder sowie die Mitglieder des 
Hauptvorstandes der Islandpferdefreunde Hildesheimer Wald e.V. Zwischen dem 
Tag der Einberufung und dem Versammlungstag müssen mindestens vier Wo-

chen liegen. Anträge zur Tagesordnung sind spätestens zwei Wochen vor dem 
Versammlungstag schriftlich bei der Jugendvertretung einzureichen. 
 

4. Eine außerordentliche Jugendvollversammlung muss vom Jugendvertreter, er-
satzweise von einem stellvertretenden Jugendvertreter oder dem Vorsitzenden 
des Hauptvereins Islandpferdefreunde Hildesheimer Wald e.V., schriftlich mit ei-

ner Ladungsfrist von vier Wochen, spätestens aber acht Wochen nach Eingang 
des Antrags, einberufen werden, wenn dies von mindestens einem Drittel der 
Mitglieder der Islandpferdefreunde-Jugend Hildesheimer Wald oder von mindes-

tens einem Mitglied der Jugendvertretung bei der Jugendvertretung oder ersatz-
weise dem Vorsitzenden des Hauptvereins Islandpferdefreunde Hildesheimer 
Wald e.V. schriftlich beantragt wird.  

 
5. Die Jugendvollversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden 

Jugendmitglieder beschlussfähig. Bei Abstimmungen und Wahlen genügt die ein-

fache Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten. Stimmengleichheit gilt bei 
Abstimmungen als Ablehnung. Abstimmungen und Wahlen erfolgen durch Hand-
zeichen, sofern nicht mindestens ein Fünftel der anwesenden stimmberechtigten 

Jugendmitglieder eine geheime Abstimmung beantragt. Gewählt ist, wer die 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigt. Erhält keiner der Kandi-
daten die Mehrheit, so ist zwischen den beiden Kandidaten mit den höchsten 

Stimmzahlen eine Stichwahl durchzuführen. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
hier das durch ein anwesendes Mitglied des Hauptvorstandes oder ersatzweise 

das jüngste anwesende Jugendmitglied zu ziehende Los. 
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6. Die Jugendvollversammlung wird vom Jugendvertreter, ersatzweise von einem 

stellvertretenden Jugendvertreter, geleitet. Im Verhinderungsfall aller Jugendver-
treter übernimmt der Vorsitzende des Hauptvereins Islandpferdefreunde Hildes-
heimer Wald e.V. oder dessen Stellvertreter die Versammlungsleitung. Über die 

Ergebnisse und Beschlüsse der Jugendvollversammlung wird ein schriftliches Pro-
tokoll angefertigt, welches auf der Internetseite der Islandpferdefreunde Hildes-
heimer Wald e.V. veröffentlicht wird. Es ist vom Versammlungsleiter und vom 

Protokollführer (i.d.R. ist dies ein stellvertretender Jugendvertreter oder ersatz-
weise ein anderes volljähriges Jugendmitglied) zu unterschreiben.  
 

7. Aufgaben der Jugendvollversammlung sind: 
a. die Wahl der Jugendvertreter, 

b. das Vorschlagsrecht für die Wahl des Jugendwartes im Hauptvorstand, 
c. die Wahl von Delegierten für übergeordnete Jugendversammlungen, 
d. die Entgegennahme des Berichts der Jugendvertretung und des Kassenbe-

richtes, 
e. die Entlastung der Jugendvertretung, 
f. die Festlegung von Grundsätzen für die Tätigkeit der Jugendvertretung, 

g. die Beratung und grundsätzliche Beschlussfassung über die Verwendung von 
zufließenden Geldmitteln, 

h. die Beschlussfassung über vorliegende Anträge. 

 
 

§ 5 

Die Jugendvertretung 
 

1. Die Jugendvertretung besteht aus  

a. dem Jugendvertreter, 
b. dem 1. stellvertretenden Jugendvertreter, 
c. dem 2. stellvertretenden Jugendvertreter. 

In der Jugendvertretung sollten sowohl Mitglieder der weiblichen wie auch männ-
lichen Vereinsjugend vertreten sein. Die Jugendvertreter dürfen kein anderes 
Amt im Hauptvorstand innehaben. 

 
2. Die Jugendvertretung wird von der Jugendvollversammlung grundsätzlich für die 

Dauer von zwei Jahren gewählt. Die Wahlen von Jugendvertreter und stellvertre-

tenden Jugendvertretern sind jährlich im Wechsel durchzuführen. Auf der ersten 
Jugendvollversammlung werden die stellvertretenden Jugendvertreter daher zu-
nächst nur für ein Jahr, der Jugendvertreter hingegen für zwei Jahre gewählt. 

 
3. Die Jugendvertreter sind aus den Reihen der Jugendmitglieder der Islandpferde-

freunde-Jugend Hildesheimer Wald zu wählen, die am Tag der Wahl das 16. Le-

bensjahr vollendet haben. Wiederwahl ist möglich. Vollendet ein Jugendvertreter 
während seiner laufenden Amtsperiode das 25. Lebensjahr, so bleibt er aus-
nahmsweise bis zu der nächsten turnusmäßigen Wahl im Amt. 

Scheidet ein Jugendvertreter vorzeitig aus, so führen zunächst die verbliebenen 
Jugendvertreter die Geschäfte allein; auf der nächsten Jugendvollversammlung 
ist dann (ggf. zunächst für die restliche Wahlperiodendauer, nur bei turnusmäßi-

ger Wahl wieder für zwei Jahre) eine Ergänzungswahl durchzuführen. Scheiden 
alle Jugendvertreter vorzeitig aus, so ist vom Vorsitzenden des Hauptvereins Is-
landpferdefreunde Hildesheimer Wald e.V. oder seinem Stellvertreter eine außer-

ordentliche Jugendvollversammlung einzuberufen. Die neu gewählten Jugendver-
treter führen die bestehenden Wahlperioden fort. 
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4. Alle gewählten Jugendvertreter sind Mitglieder des erweiterten Hauptvorstandes 

und sind somit zu den dortigen Vorstandssitzungen zu laden. Die anwesenden 
Jugendvertreter haben eine gemeinsame Stimme im Hauptvorstand. 
 

5. Die Jugendvertreter erfüllen ihre Aufgaben (im Einvernehmen mit dem Haupt-
vorstand) entsprechend der Vereinssatzung, der Jugendordnung und den Be-
schlüssen der Jugendvollversammlung. Sie sind gegenüber der Jugendvollver-

sammlung und dem Hauptvorstand des Vereins verantwortlich. Sie vertreten die 
Islandpferdefreunde-Jugend Hildesheimer Wald nach innen und außen. Die Ju-
gendvertretung ist originär zuständig für alle Jugendangelegenheiten des Ver-

eins. Sie entscheidet über Einzelheiten der Verwendung der finanziellen Mittel. 
 

6. Die Sitzungen der Jugendvertretung finden nach Bedarf statt, mindestens aber 
einmal im Jahr. Über die Beschlüsse ist ein schriftliches Protokoll anzufertigen, 
dass von allen teilnehmenden Jugendvertretern zu unterschreiben und von der 

Jugendvertretung unbefristet aufzubewahren ist. Es wird auf der Internetseite 
der Islandpferdefreunde Hildesheimer Wald veröffentlicht. 
 

7. Der Jugendwart des Hauptvorstandes soll zu den Sitzungen der Jugendvertre-
tung immer, weitere Hauptvorstandsmitglieder können bei Bedarf eingeladen 
werden. Sie haben dort lediglich beratende Funktion. 

 
8. Die Buchungen der Einnahmen und Ausgaben erfolgen über das Konto des 

Hauptvereins Islandpferdefreunde Hildesheimer Wald e.V.; zuständig ist der 

Kasssenwart des Hauptvereins. Es gelten die Regelungen der Finanzordnung 
sinngemäß. 
 

 
§ 6 

Jugendordnungsänderungen 

 
1. Änderungen der Jugendordnung können nur auf einer ordentlichen oder zu die-

sem Zweck einberufenen außerordentlichen Mitgliederversammlung des Haupt-

vereins Islandpferdefreunde Hildesheimer Wald e.V. beschlossen werden. Sie be-
dürfen einer Mehrheit von ¾ der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder.  

 

 
§ 7 

Inkrafttreten 

 
Diese Jugendordnung tritt durch Beschluss der Mitgliederversammlung der Island-
pferdefreunde Hildesheimer Wald e.V. am (Datum) in Kraft. 
 


